
narvorschriften. soweit nach diesen Disziplinar.vorschriften die 
Zuständigkeit der Konfliktkommission gegeben ist

— Schadensersatzansprüche aus Pflichtverletzungen des Betriebes oder 
des Werktätigen

— Streitfälle aus der Anwendung der Arbeitszeitregelung, der Ge- 
wührung von Erholungsurlaub und Freistellung aus gesellschaft
lichen und persönlichen Gründen

— Streitfälle über das Bestehen von Rechten und Pflichten auf dem 
Gebiet der Berufsausbildung und Qualifizierung

— Streitfälle auf dem Gebiet der Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Werktätigen, des Gesundheits- und Arbeitsschutzes, der sozialen 
Betreuung, der besonderen Förderung der Frauen und Jugendlichen, 
soweit sie arbeitsrechtliche Rechte und Pflichten betreffen

— Anträge auf Durchführung eines erzieherischen Verfahrens wegen 
Verletzung der Arbeitsdisziplin.

§ 25
(1) Antragsberechtigt sind

— alle Betriebsangehörigen in eigener Angelegenheit oder ein Betriebs
angehöriger, der gleichzeitig als Beauftragter eines Kollektivs auf- 
tritt, wenn seine Forderung mit der des von ihm vertretenen Kol
lektivs identisch ist

— der Betriebsleiter oder ein von ihm Beauftragter
— der Leiter des übergeordneten Organs bei Anträgen gegen dem Be

triebsleiter
— das Komitee und die Inspektionen des Komitees der Arbeiter-und- 

Bauern-Inspektion bei Anträgen auf Durchführung eines erzieheri
schen Verfahrens wegen Verletzung der Arbeitsdisziplin und mate
rieller Verantwortlichkeit

— der Staatsanwalt des Kreises
— ehemalige Betriebsangehörige, der Betriebsleiter oder ein von ihm 

Beauftragter, soweit es sich um Ansprüche aus einem früheren 
Arbeitsrechtsverhältnis mit dem Betrieb handelt

— die Betriebsgewerkschaftsleitung bei Ansprüchen der Kasse der 
gegenseitigen Hilfe auf Darlehensrückzahlungen.

(2) Anträge, mit denen arbeitsrechtliche Ansprüche des Betriebes
geltend gemacht werden, haben vor allem zu enthalten
— die genaue Bezeichnung des Anspruches und Angabe der Rechts

grundlage
— die genaue Schilderung des Sachverhalts
— festgestellte Ursachen und Bedingungen des Konflikts und Hinweise 

zu deren Überwindung
— die vorliegenden Beweismittel.
Entspricht der Antrag nicht diesen Anforderungen, kann die Konflikt
kommission die Beseitigung der Mängel verlangen.
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